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Liebe Plainfelderinnen, liebe Plainfelder! 
 
 
Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über das Budget 2015 und die 
wichtigsten Vorhaben für das Jahr 2015 geben.  
 
Die finanzielle Situation der Gemeinde ist stabil. Die Einnahmen aus den 
Bundesertragsanteilen werden in diesem Jahr aufgrund der leichten Zu-
nahme an Einwohner etwas höher ausfallen. Erstmals seit 2009 steigen 
auch die Mittel für die Strukturhilfe des Landes und die Förderungen des Bundes für finanz-
schwache Gemeinden wieder. Die Gesamteinnahmen im ordentlichen Haushalt 2015 sind mit 
insgesamt 2,236.800,-- Euro budgetiert.  
 
Bei den Ausgaben ist eine Steigerung bei den Kosten für die Kinderbetreuung aufgrund des grö-
ßeren Angebotes zu verzeichnen. Die Beiträge an Land und Bund für diverse Sozialleistungen 
(Pflegegeld, Jugendwohlfahrt, Behindertenhilfe, Sozialhilfe und Krankenhausabgang) steigen sehr 
stark an. Es ist aber wieder gelungen ein ausgeglichenes Budget ohne neue Schulden zu beschlie-
ßen. Die Tarife für 2015 wurden nur in einigen Bereichen geringfügig um 1,6 Prozent (Inflations-
anpassung) erhöht. Im Bereich der Kinderbetreuung blieben die Beiträge unverändert. 
 
In diesem Jahr sind auch wieder einige größere Investitionen geplant. Für die Neuerrichtung ei-
nes Gehsteiges zwischen Oberplainfeld und Lacknerwinkel sind 180.000,-- Euro vorgesehen. Für 
unsere Feuerwehr wurde bereits 2014 ein neues Tanklöschfahrzeug bestellt, welches im Mai 
ōŜƛƳ αмлл WŀƘǊ-WǳōƛƭŅǳƳά ǳƴǎŜǊŜǊ CŜǳŜǊǿŜƘǊ ǸōŜǊƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 5ƛŜ YƻǎǘŜƴ ŘŀŦǸǊ ǎŎƘƭŀƎŜƴ 
sich für heuer mit 109.000,-- Euro zu Buche .Die Überarbeitung unseres räumlichen Entwick-
lungskonzeptes wird bis Jahresende abgeschlossen. Eine Vielzahl von weiteren kleineren Projek-
ten sollen zusätzlich noch realisiert werden. Wir wollen sie laufend dazu informieren. Die wich-
tigsten Infos zum Budget 2015 finden sie auf den nachfolgenden Seiten. 
 
 

Euer Bürgermeister 
 
 

Wolfgang Ganzenhuber 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Seit Jänner gelten neue Öffnungszeiten am Altstoffsammelhof Plainfeld: 

Mittwoch:  16.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Freitag: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr (NEU!!  keine Umstellung mehr auf Winter- und Sommerzeit) 

Samstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

 

Bei Bedarf bzw. größeren Mengen an Sperrmüll oder Grünschnitt ist nach 

vorheriger Anmeldung unter 06229/ 27 15 eine Abholung möglich. 
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Gemeindev ertretung 
und Allg. Verwaltung: 

14%

Öf f entliche Ordnung und 
Sicherheit, Feuerwehr: 

7%

Unterricht, Erziehung, 
Sport, Kindergarten: 

25%

Kunst, Kultur, 
Musikschulwerk: 2%

Soziale Wohlf ahrt:10% 

Gesundheitsbetreuun, 
Krankenhausf inanzierun

g: 4%

Straßenbau und 
Erhaltung, Straßen-

beleuchtung: 14%

Müllabf uhr, Wasser, 
Kanal, Schneeräumung: 

21%

Zahlungen an Bund 
und Land:3%

 

 
 

EINNAHMEN / AUSGABEN 

 Ordentlicher Haushalt  Euro 2.236.800,00 
 Außerordentlicher Haushalt Euro 517.600,00 
 

 Gesamt Budget 2015 Euro 2.754.400,00 

 

Einnahmen 
Die Mittelaufbringung des ordentlichen Haushaltes erfolgt durch: 

Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung ú       3.100,00 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit ú       2.300,00 

Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissen ï 
davon entfallen ú 22.200,00 auf Gastschulbeitrªge und  
ú 26.300,00 auf Elternbeiträge für die Kinderbetreuung 

ú   192.900,00 

Gesundheit ú       1.600,00 

Strassen- und Wasserbau, Verkehr ú          600,00 

Dienstleistungen ï 
davon entfallen ú 396.100,00 auf Kanal, Wasser und 
Müllbeseitigung 

ú   446.300,00 

Finanzwirtschaft ï  
davon entfallen auf Eigene Steuern ú 341.000,00 
ú 1.007.200,00 auf Abgabenertragsanteile des Bundes 

ú 1.590.000,00 

Gesamtsumme ú 2.236.800,00 
 

Ertragsanteile 
Die Ertragsanteile aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sind wichtige Ein-
nahmen für die Gemeindefinanzierung. 

Ertragsanteile nach abgest. Bevölkerungsschlüssel ú 964.000,00 

Die Einnahmen bei den Ertragsanteilen im Rechnungsjahr 2015 werden voraussicht-
lich gegenüber dem Vorjahr geringfügig steigen. 

Getränkesteuerausgleich ú   16.200,00 

 

Ausgaben 
Nach der Verwendung gliedern sich die Ausgaben in Pflicht-, bedingte Pflicht- und 
Ermessensausgaben. Diese teilen sich wie folgt auf: 
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Bericht über Schwerpunkte:  
 

Volksschule Plainfeld 
Der laufende Betriebs- und Sachaufwand der Volksschule wurde mit ú 124.800,00 ver-
anschlagt. 

Hauptschule 
Der Schulbeitrag an die Hauptschule Hof bzw. Hauptschule Salzburg wurde mit  
ú 30.300,00 vorgesehen. 

Sonstige Schulsachaufwände 
Für Sonderschulen muss die Gemeinde ú 5.600,00, für die Polytechnische Schule  
ú 2.000,00 und f¿r Berufsschulen (Lehrlinge) ú 3.300,00 ausgeben. 

Schulsachaufwand gesamt für 2015: ú 166.000,00 
 

Tagesbetreuungseinrichtungen 
Die Gemeinde Plainfeld bietet Tagesbetreuungseinrichtungen vom Kindergarten bis 
zum Schulkind an.  

Kindergarten / Schulkindbetreuung / Mittagstisch / Krabbelgruppe  
Den Ausgaben in Höhe von ú 211.800,00 stehen Einnahmen in Höhe von  
ú 106.300,00 gegenüber. 
 

ú 105.500,00 werden aus Haushaltsmitteln finanziert. Umgelegt auf 35 Kindergartenkin-
der und 24 Schulkinder werden 2015 pro Kind ú 1.788,14 beigesteuert. 
 

Für die Betreuung der Kleinkinder in der Krabbelgruppe, welche ab September 2014 
neu eröffnet wurde, sind Ausgaben in der Hºhe von ú 115.200,00 vorgesehen.  
 

Seniorenheim 
Der Haushaltsansatz für das Seniorenheim weist für 6 Betten zur Abgangsdeckung ei-
nen Betrag in Höhe von ú 23.200,00 aus.  
 

Es werden aus Haushaltsmitteln je Heimbewohner ca. ú 3.866,67 beigesteuert. (Investi-
tionszuschuss nicht berücksichtigt.) 
 

Feuerwehr 
Der Feuerwehrvoranschlag sieht Ausgaben in Hºhe von ú 154.000,00 und Einnahmen 
von ú 2.300,00 vor. 
 

Öffentlicher Verkehr 
Gemeindeanteil f¿r den Flachgautakt  ú 11.000,00.  
 

Straßenbeleuchtung 
Die Ausgaben f¿r die StraÇenbeleuchtung sind mit ú 4.200,00 ausgewiesen.  
 

Wovon ú 3.700,00 auf Stromkosten und ú 500,00 auf Instandhaltung entfallen.  
 

Müllabfuhr 
Hier wurden Ausgaben in der Hºhe von ú 80.700,00 veranschlagt. 
 

Wasserversorgung 
F¿r den Wasserankauf wurden Ausgaben in Hºhe von ú 58.300,00 vorgesehen.  
 

Kanal 
Für den Kanal wird 2015 mit Ausgaben in der Hºhe von ú 193.400,00 gerechnet. 
  

Darin sind die laufenden Instandhaltungsarbeiten, Rückzahlungen für Förderungsdarle-
hen, Beitragsleistungen Reinhalteverband Fuschlsee-Thalgau sowie Kanalbauten und -
sanierungen enthalten. 
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Öffentliche Wohlfahrt ï Sozialhilfe  
Die Ausgaben f¿r Sozialhilfe wurden mit ú 72.400,00 Behindertenhilfe mit  
ú 78.800,00, Pflegegeld mit 21.600,00 und Jugendwohlfahrt mit ú 27.600,00 präliminiert. 
Diese Beiträge sind an das Land Salzburg zu entrichten bzw. werden einbehalten. 

Krankenhäuser 
Für das Rechnungsjahr 2015 ist mit Ausgaben um ú 87.000,00 zu rechnen (Anteil der 
Gemeinde Plainfeld).  
 

Sportförderung 
Dafür gibt die Gemeinde im Jahr 2015 ú 21.200,00 aus. 
 

Musikschulwerk 
Die Ausgaben für musikalische Erziehung durch das Musikum Salzburg sind mit  
ú 36.800,00 veranschlagt.  
 
Insgesamt werden vom Salzburger Musikschulwerk 40 Schüler unterrichtet.  
 

Subventionen 
Daf¿r gibt die Gemeinde ú 8.300,00 aus. 
 

Subventionsempfänger: 
Vereine, Musikkapelle, Prangerschützen, sonstige kulturelle Vereine, Pensionisten 
 
 

Außerordentlicher Haushalt: 
 

Revision Räumlichen Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan 
 
Um auch in Zukunft neue Bauflächen sichern zu können ist eine Überarbeitung des REK (= 
Räumliches Entwicklungskonzept) dringend erforderlich. Im Voranschlag 2015 werden für die 
2. Planungsphase ú 4.600,00 veranschlagt. 
 
 

Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs und Erneuerung des Vorplatzes 
beim Feuerwehrhaus Plainfeld 
 
Der Auslieferung des neuen Tanklöschfahrzeugs 
wird im Jahr 2015 erfolgen. Für das Jahr 2015 
wird der Ankauf in der Hºhe von ú 239.000,00 
finanziert. Weiters muss der Vorplatz und die 
Fassade beim Feuerwehrhaus Plainfeld dringend 
erneuert werden, dafür wurden 
ú 40.000,00 im außerordentlichen Haushalt vor-
gesehen. 

 
 

 
Ausbau einer Krabbelgruppe 
 
Für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes in der Krabbelgruppe werden ú 10.000,00 zur 
Verfügung gestellt. 
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Erweiterung Bauhof und Straßensanierung:  
 
Für Straßensanierungen, Gehsteig Lacknerwinkel und Erweiterung Lager Bauhof im Bereich 
des Splittsilos sind insgesamt ú 198.000,00 vorgesehen.  
 
 

Wildbachverbauung Hubgraben 
 
Vom Ortsteil Oberplainfeld nach Hub ist dringend eine Wildbachverbauung notwendig. Diese 
SchutzmaÇnahme wird mit ú 20.000,00 präliminiert. 
 

 

Bau einer Urnenwand am Friedhof: 
  
Für die Gestaltung des neuen Vorplatzes vor der neu  
errichteten Urnenwand werden ú 6.000,00 bereitgestellt. 

 
 

 
 
 

Rücklagen auf Sparbüchern 
 

Dem Gesamtschuldenstand in der Hºhe von ú 827.255,96 stehen Rücklagen auf Spar-
büchern in Höhe von 205.940,45 gegenüber. 
 

 
 

Schuldenstand 
 

Die Schulden der Gemeinde werden sich 2015 von ú 827.255,96 auf ú 562.855,96 
reduzieren.  
 

 

Schulden 1 
Die Schulden der Kategorie 1 (Schulden, deren Schuldendienst mehr als die Hälfte aus all-
gemeinen Deckungsmitteln getragen wird) werden 2015 um ú 60.300,00 verringert. Der 
Zinsaufwand betrªgt ú 9.400,00. Damit ergibt sich am 31.12.2015 ein neuer Schuldenstand 

von ú 758.755,96. 
 

 

Schulden 2 
Die Schulden der Kategorie 2 (Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder  
überwiegend durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt werden), weisen Rück-
zahlungen in einer Hºhe von ú 4.100,00 auf, sodass sich mit Ende des Rechnungsjah-
res 2015 ein Gesamtschuldenstand von ú 4.100,00 ergibt. Die Zinsen sind mit  
ú 1.100,00 ausgewiesen.  
 
Bei den Schulden der Kategorie 2 handelt es sich um Wasserbau- und Kanaldarlehen 
mit niedriger Verzinsung.  
 

 
 

Der Haftungsstand für den Reinhalteverband Fuschlsee-Thalgau beträgt mit Ende des 
Rechnungsjahres 2015 ú 482.100,00  
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Die Gemeinde Plainfeld schreibt zum ehest möglichen Zeitpunkt, 
befristet für ein Jahr, folgende Stelle aus: 

 
 
 

Mitarbeiter / Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung 
 
Beschäftigungsausmaß: 20 Wochenstunden  

Der Arbeitsbereich umfasst überwiegend die allgemeine Gemeindeverwaltung, Schreib- 
u. EDV-Arbeiten sowie zugeteilte Aufgaben gemäß Arbeitsplan oder über Auftrag des 
Bürgermeisters oder Amtsleiterin 
 
 

Allgemeine Anstellungserfordernisse: 
- österreichische Staatsbürgerschaft 
- die persönlich, körperliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorge-

sehene Verwendung 
- volle Handlungsfähigkeit 
- einwandfreies Vorleben 
- für männliche Bewerber: Abgeleisteter Grundwehr- oder Zivildienst 

 

Besondere, unbedingt zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen: 
- Ausbildung als Verwaltungsassistent / -assistentin oder Bürokaufmann / -frau 
- Verwaltungsdienstprüfung für den Fachdienst (C-Prüfung) 
- Umfangreiches Fachwissen durch mehrjährige Berufserfahrung in der öffentlichen 

Verwaltung, vorzugsweise Gemeindeverwaltung. 
 

Besondere Aufnahmevoraussetzungen, die erwartet werden: 
- Gutes und sicheres Auftreten, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
- Geschick im Umgang mit Bürgern und Vereinen 
- Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
- Offenheit und Objektivität 
- Hohe Eigenmotivation, Ausdauer und Genauigkeit 
- Flexibilität, Loyalität, Teamfähigkeit 
- Gute EDV-Kenntnisse 
- Bereitschaft zur zeitlichen Mehrleistung und Weiterbildung 

 
Auf das Dienstverhältnis findet das Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2001 i.d.g.F. 
Anwendung. Die Stellenvergabe erfolgt unter Beachtung des Sbg. Gleichbehandlungs-
gesetzes. Die Entlohnung ist abhängig von der Vordienstzeitanrechnung, mindestens 
monatlich brutto ú 769,40 (zzgl. Zulagen ú 133,80) 14 mal p.a. 
 
Personen, die an dieser Anstellung interessiert sind, werden eingeladen, bis 
 

27.03.2015 
 

eine schriftliche Bewerbung unter Anschluss eines Lebenslaufes, Zeugnissen und den 

üblichen Bewerbungsunterlagen im Gemeindeamt Plainfeld in 5325 Plainfeld, Dorf 1 ab-

zugeben. Anlässlich der Bewerbung anfallende Kosten/Spesen werden nicht ersetzt. 
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Electric Love Festival am Salzburgring  

 

Nachdem letztes Jahr das Electric Love Festival am  

Salzburgring erfolgreich  über die Bühne ging, kommt 

das Festival erneut von 9. bi s 11. Juli 2015 zum Salzburgring und nimmt zahlreiche 

weltberühmte Electric Music Bühnengrößen mit nach Plainfeld.  
 

 

Die Gemeinde Plainfeld hat mit dem Veranstalter auch heuer wieder ermäßigte Eintritts-
karten f¿r die Plainfelder Jugend ausverhandelt. Dieser ăAktion" wurde vom Veranstal-
ter als ăEntgegenkommen f¿r die einheimischen Jugendlichen" zugestimmt. Danke! 

 

Es wurde mit dem Ve ranstalter vereinbart, dass nur Karten unter folgenden Voraus-
setzungen verkauft werden:  
 

¶ Jugendliche (ab Jahrgang 1999) mit einem Hauptwohnsitz in der Gemeinde Plainfeld , 
erhalten im Gemeindeamt einen Festivalpass (3-Tagespass ohne Camping) zu einem 
ermäßigten Preis von EUR 55,00 (Normalpreis û 94,00). Die Karten müssen persönlich 
im Gemeindeamt abgeholt und bezahlt werden.  

¶ Die ermäßigten Eintrittskarten können ab sofort im Gemeindeamt  (täglich von  
8:00 ð 12:00 Uhr und zusätzlich am Montag von 15:00 ð 19:00 Uhr und Donnerstag von 
14:00 ð 17:00 Uhr) gekauft werden. Solange der Vorrat reicht!  

¶ Eine Reservierung von Tickets ist nicht möglich.  

¶ Die Käufer  der Karten werden namentlich erfasst  

¶ Die Karten sind beim Einlass ð mit einem gültigen Lichtbildausweis ð vorzulegen , 
um eine Einlassberechtigung (Armband) zu bekommen.  

¶ Die Weitergabe von Karten an nicht registrierte Personen ist unzulässig.  

¶ Bei eventuellem Missbrauch wird die Karte vom Veranstalter ersatzlos eingezogen. 

¶ Alle Bewohner der Straßen Müllnerfeldstra ße, Gaisbergweg, Quellenweg, Tainau- 
straße und Moosstraße erhalten Gratis-Festival-Pässe. 

 
Nähere Informationen für die jungen Fans sind auch im Internet zu finden: 

www.electriclove.at
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Das Land Salzburg leistet für die Heizperiode 
2014/2015 nach Maßgabe dieser Richtlinie den 
Antragstellern/ innen einen Zuschuss für die Behei-
zung ihres Wohnraums ï unabhängig von Energie-
träger und Heizungsart. 
Der Heizkostenzuschuss kann bei der Haupt-
wohnsitzgemeinde von 1.1.2015 bis 31.7.2015 
beantragt werden. Spätere Antragstellungen kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden. 
Die Antragstellung ist entweder online über Inter-
net (www.salzburg.gv.at/heizscheck) oder mittels 
Formular bei der Hauptwohnsitzgemeinde zu stel-
len. Sie können aus den nachstehend angeführten 
Richtlinien entnehmen, welcher Personenkreis 
anspruchsberechtigt ist. 
 
Richtlinien 2014/2015 ï Salzburger Heizkosten-
zuschuss 
 
1. Die Höhe des Zuschusses beträgt pro Haushalt 
einmalig ú 150,--. 
 
2. Voraussetzungen 
Einen Heizkostenzuschuss erhalten volljährige 
Personen mit eigenem Haushalt, 
Å die im Land Salzburg ihren Hauptwohnsitz haben, 
Å deren monatliches Nettoeinkommen pro Haushalt 
nachstehende Richtsätze nicht überschreitet und 
Å deren Heizkosten mindestens ú 150,-- im Jahr 
betragen und die vom Antragsteller/von der Antrag-
stellerin bzw. einem/einer anderen Haushaltsange-
hörigen bezahlt wurden. 
 
3. Einkommensgrenzen 
Das monatliche Nettoeinkommen je Haushalt (ak-
tuelles Einkommen aller im Haushalt lebenden 
Personen) darf nachfolgende Werte nicht über-
schreiten: 
 

Alleinlebende  828,00 ú 

Ehepaare/ Lebensgem. 1.242,00 ú 

Jedes Kind im Haushalt 207,00 ú 

jede weitere erwachsene  
Person im Haushalt 414,00 ú 

 
4. Einkommen 
Als Einkommen gelten alle Einkünfte aus selbstän-
diger und nicht selbständiger Arbeit, aus Gewerbe-
betrieb, aus Land- und Forstwirtschaft sowie aus 
Vermietung und Verpachtung. Zum Einkommen 
zählen somit Löhne, Gehälter, Renten, Pensionen, 

Leistungen aus der Arbeitslosen und Kranken-
versicherung, Witwen-/Waisenpension, Kin-
derbetreuungsgeld und Zuschüsse zum Kin-
derbetreuungsgeld, Unterhaltszahlungen und -
vorschüsse, Grundrenten nach Kriegsopfer-
versorgungsgesetz, Mindestsicherungsbezug. 
 
5. Von der Förderung ausgenommen sind 
Å Bewohner/-innen von Schüler-, Studenten- 
und sonstigen Heimen sowie von Senioren- 
und Pflegeheimen; 
Å Asylwerber/-innen, deren Aufenthalt in Salz-
burg im Rahmen der Grundversorgung sicher-
gestellt wird bzw. die Möglichkeit der Sicher-
stellung besitzen; 
Å Personen, bei denen vertraglich sichergestellt 
ist, dass für ihre Heizkosten Dritte aufzukom-
men haben (z.B. Übergabevertrag) bzw. Per-
sonen, die ihren Brennstoff aus eigenen Ener-
giequellen abdecken können; 
 
6. Nachweise 
Folgende Unterlagen sind dem Amt der Salz-
burger Landesregierung als Nachweis der Vo-
raussetzungen für die Gewährung des Zu-
schusses auf Verlangen, insbesondere im 
Rahmen von stichprobenartigen Prüfungen, 
vorzulegen: 
Å Einkommensnachweise (Lohn-
/Gehaltszettel, Pensionsnachweis (Bankbeleg), 
Nachweis über Arbeitslosengeldbezug, Ein-
kommenssteuerbescheid des abgelaufenen 
Jahres, usw.) 
Å Nachweis der Heizkosten für die Heizperi-
ode 2014/2015 (Rechnungen, Betriebskosten-
vorschreibung der Hausverwaltungen, Jahres-
abrechnungen, Vorschreibungen der Energie-
lieferanten, usw.) 
 
7. Härteklausel 
In besonderen Fällen kann der Antrag positiv 
entschieden werden, wenn die Einkommens-
grenze um nicht mehr als ú 15,-- pro im Haus-
halt lebender Person überschritten wird. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie: 
Amt der Salzburger Landesregierung, Referat 
3/01 ï Soziale Leistungen, Fanny-von-Lehnert-
Straße 1, 5010 Salzburg, Tel. 0662 / 80 42 - 
3571 oder 3560, E-Mail: heizs-
check@salzburg.gv.at, www.salzburg.gv.at 
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